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DAS 28. REGIME  
WARUM EIN 28. GESELLSCHAFTSRECHTSSYSTEM 
DIE MITBESTIMMUNG GEFÄHRDET 
Aktuell kursierende Vorschläge eines 28. Regimes erinnern stark an frühere Versuche, die vor allem 
wegen unzureichender Sicherungen für Beschäftigte und Gläubiger am Widerstand von EU-Parlament, 
Mitgliedstaaten und Gewerkschaften scheiterten. Die Erfahrung mit der Europäischen Aktiengesell-
schaft zeigt auch die Schlupflöcher auf, die Arbeitnehmer:innenrechte drastisch schwächen. Wir 
schlagen fünf zentrale Prüfsteine vor, an denen jede neue EU-Rechtsform gemessen werden sollte. 

Was ist das 28. Regime? 

Die Europäische Kommission beabsichtigt, 

mittels EU Gesellschaftsrecht innovative Un-

ternehmen – vor allem Start-ups und schnell 

wachsende Scale-ups – zu fördern, indem 

grenzüberschreitende Expansion erleich-

tert, Kapital angezogen und die Gründung 

„aus einem Guss“ digitalisiert wird. Es ist 

von einem „28. Gesellschaftsrechtsregime“ 

die Rede, weil diese Rechtsform zusätzlich 

zu den 27 nationalen Rechtsordnungen zur 

Verfügung stehen soll. Die Kommission be-

gründet den Vorstoß mit Wettbewerbsnach-

teilen gegenüber den USA. Dabei gibt es 

bereits heute weitreichende Instrumente zur 

grenzüberschreitenden Mobilität und Digita-

lisierung des Gesellschaftsrechts (SE-Sta-

tut, Richtlinie 2019/2121, Digitalisierungs-

richtlinien 2019/1151 und 2025/25). 

Das Gesellschaftsrecht legt fest, welche 

Rechte und Pflichten Anteilseigner, Ge-

schäftsleitung und weitere Stakeholder 

– insbesondere Beschäftigte – haben. Än-

derungen im Gesellschaftsrecht wirken 

deshalb zwangsläufig auf andere Rechts-

bereiche wie Arbeitsrecht, Steuer- und So-

zialrecht sowie Insolvenzrecht. Wer an der 

„Rechtsform-Schraube“ dreht, greift damit 

mittelbar auch in bestehende Schutzrechte 

für Beschäftigte und Gläubiger sowie in na-

tionale Systeme der Mitbestimmung ein.

Die Erfahrung lehrt daher: Wenn ein solches 

Regime nicht sorgfältig ausgestaltet wird, 

droht es, Arbeitnehmerrechte, (betriebliche) 

Mitbestimmung, Steuer- und Sozialschutz 

zu untergraben – und zwar weit über die ei-

gentliche Start-up-Szene hinaus.

Die gescheiterten Vorgänger SPE und SUP

Die Idee einer europäischen Privatgesell-

schaft ist nicht neu. Bereits 2008 legte die 

Kommission den Entwurf einer „Societas 
Privata Europaea“ (SPE) vor. Ziel war eine 

einfach zu nutzende Rechtsform für kleine 

und mittlere Unternehmen, die grenzüber-

schreitend tätig sind. Gewerkschaften und 

das Europäische Parlament forderten von 

Anfang an klare Grenzen für die Unterneh-

mensgröße, striktere Mitbestimmungsrege-

lungen und einen echten grenzüberschrei-

tenden Bezug. Kritiker warnten, dass ohne 

Größenbegrenzung auch Großkonzerne die 

SPE als „Billigschiene“ zur Umgehung natio-

naler Schutzvorschriften nutzen könnten. Der 

Vorschlag wurde 2014 zurückgezogen.

Nahtlos schloss sich 2014 der Vorschlag 

einer Einpersonengesellschaft „Societas 
Unius Personae“ (SUP) an. Kernelemente 

waren extrem geringe Kapitalanforderun-

gen, Online-Gründung über ein Standardfor-

mular und eine weitgehende Beschränkung 
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der Harmonisierung auf wenige Punkte. 

Auch hier sahen Parlament, Gewerkschaf-

ten und mehrere nationale Parlamente (u.a. 

Österreich) erhebliche Risiken für Gläubi-

gerschutz, Arbeitnehmerrechte und das 

Subsidiaritätsprinzip. Ein Kernstreitpunkt 

war die geplante Trennung von Satzungssitz 

und tatsächlichem Verwaltungssitz, die es 

erlaubt hätte, Personal und wirtschaftliche 

Tätigkeit in einem anderen Staat anzusie-

deln als den formalen Sitz – ein klassisches 

Einfallstor für Sozial- und Steuerdumping. 

2018 wurde auch dieser Vorschlag endgül-

tig beerdigt.

Alte Ideen werden wieder aufgewärmt  

Seit Frühjahr 2025 werden in diversen Ver-

anstaltungen der EU-Kommission recht 

unverbindlich Ideen und Vorschläge ausge-

tauscht, die an die gescheiterten Initiativen 

der SPE und der SUP erinnern. Im Europä-

ischen Parlament berät seit Sommer 2025 

der Rechtsausschuss über einen legislati-

ven Initiativbericht des S&D Abgeordneten 

René Repasi. Das am meisten ausgearbei-

tete Konzept wurde von einem Konsortium 

von Unternehmern und Risikokapitalgebern 

namens EU-Inc.org, vorgelegt. Dieser Vor-

schlag dient seither als Art Blaupause in der 

Diskussion und sieht vor:  

	n eine EU-weit einheitliche  

GmbH-ähnliche Rechtsform,

	n  Gründung durch eine einzige Person 

ohne Sitzvorgaben,

	n volldigitale Eintragung in ein neues 

EU-Register,

	n eine einmalige Registrierung mit  

Wirkung in allen Mitgliedstaaten,

	n Eintragung binnen 24 Stunden.

So modern diese Punkte klingen, liegt es 

auf der Hand, dass eine Prüfung auf Geld-

wäsche, Scheinadressen, Sozial- und Steu-

Warum ein 28. Gesellschaftsrechtssystem die Mitbestimmung gefährdet

Abb. 1: Grenzüberschreitende Transaktionen und  
SE/SCE-Gründungen im Zeitverlauf*

* �Das Projekt „ETUI-Erasmus University Cross-Border Company Mobility” erfasst alle grenzüberschreitenden Unternehmens
mobilitäten und SE/SCE-Gründungen in der EU seit 2001  | Quelle: Projekt „ETUI-Erasmus University Cross-Border Company Mobility” (2025)
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erbetrug in 24 Stunden praktisch unmöglich 

ist. Die Gefahr für die Mitbestimmung liegt 

allerdings schon in der Idee einer einheitli-

chen Rechtsform. 

Unklare Zielgruppe,  
hohes Missbrauchsrisiko

Bislang fehlt eine EU-weit verbindliche De-

finition von „Start-up“, „Scale-up“ oder „in-

novativem Unternehmen“. Ohne präzise Kri-

terien – etwa zu Umsatz, Beschäftigtenzahl 

und Unternehmensalter – könnten große 

Konzerne Tochtergesellschaften gezielt in 

die neue Rechtsform überführen, um stren-

gere nationale Regeln zur Mitbestimmung, 

Kapitalausstattung oder zum Gläubiger-

schutz zu umgehen.

Ebenso wichtig wie der Zugang sind klare 

„Exit-Kriterien“: Ab welchem Punkt ist ein 

Unternehmen so groß oder etabliert, dass 

es wieder vollständig den allgemeinen Vor-

schriften unterliegen muss? Die Erfahrung 

mit der Europäischen Aktiengesellschaft 

(SE) zeigt, dass Schlupflöcher, die einmal 

geöffnet wurden, dauerhaft und systema-

tisch genutzt werden. Siehe Abbildung 1). 

Gefahr für Informations-,  
Konsultations- und Mitbestimmungsrechte

Der EU-Inc-Vorschlag will formelle Informa-

tions- und Konsultationsrechte erst ab sehr 

hohen Schwellen (z.B. 500 Beschäftigte) 

greifen lassen – also weit über den in der 

EU-Rahmenrichtlinie vorgesehenen 20 bzw. 

50 Beschäftigten und über vielen nationalen 

Schwellen. Für kleinere Unternehmen blie-

ben nur „informelle“ Austauschformate ohne 

einklagbare Rechte. Die Unternehmens-

mitbestimmung im Aufsichts- oder Verwal-

tungsrat wäre ausdrücklich ausgeschlossen.

Damit würde ein Parallelregime geschaffen, 

in dem Beschäftigte von wachstumsstarken 

Start-ups und Scale-ups unter Umständen 

dauerhaft vom europäischen Mitbestim-

mungsregeln abgeschnitten wären. Gerade 

in diesen dynamischen Sektoren würde die 

gewerkschaftliche Organisierung erschwert 

und die Stimme der Beschäftigten bei grund-

legenden Weichenstellungen geschwächt. 

Das Schwächen gewerkschaftlicher Struk-

turen auf betrieblicher Ebene stellt auch zu-

sätzliche Hemmschwellen für die Tarifpolitik, 

obwohl die EU mit der Mindestlohnrichtlinie 

doch gerade tarifpolitische Kapazität för-

dern soll.

Mitarbeiterbeteiligung ersetzt  
keine Rechte

Dagegen setzt EU-Inc stark auf Mitarbeiter-

beteiligung über Aktienoptionen (ESOPs). 

Richtig reguliert können solche Modelle zu-

sätzliche Chancen eröffnen. Ohne Schutz-

mechanismen verlagern sie jedoch Risiken 

auf Beschäftigte und auf öffentliche Haus-

halte:

	n Start-ups weisen hohe Ausfallraten auf; 

Optionen können wertlos werden,

	n ESOPs drohen reguläre Lohnerhöhungen 

oder Boni zu verdrängen,

	n steuerlich begünstigte Kapitalerträge 

schwächen die Einnahmen von Steuer- 

und Sozialkassen, wenn sie klassische 

Löhne (teilweise) ersetzen.

ESOPs dürfen daher nicht als Ersatz für 

Löhne, Sozialschutz und Mitbestimmung 

dienen, sondern nur als ergänzendes Ins-

trument mit klaren Grenzen, Transparenz-

pflichten und starker Einbindung der Tarif-

parteien.

Lehren aus 20 Jahren SE-Praxis

Die Europäische Gesellschaft (SE) erweist 

sich in der Praxis weniger als Motor echter 

Mobilität, sondern vor allem als Instrument 

Warum ein 28. Gesellschaftsrechtssystem die Mitbestimmung gefährdet
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zur Umgehung nationaler Mitbestimmung. 

Tausendfach wurden leere „Vorrats-SEs“ ge-

gründet, die zunächst ohne Beschäftigte und 

Arbeitnehmervertretungen bestehen. Werden 

sie später mit Belegschaften „befüllt“, löst 

dies keine neuen Verhandlungen über Mitbe-

stimmung oder einen SE-Betriebsrat aus.

Ganze zwei Drittel aller SE wurden als Toch-

ter-SE gegründet (siehe Abbildung 2). Mit 

wenigen Ausnahmen können diese auch als 

„Vorrats-SE“ bezeichnet werden, da es sich 

um leere Unternehmenshüllen handelt, die 

„von der Stange“ gekauft und einfach akti-

viert werden können, um als echte EU-Un-

ternehmen unter einem neuen Namen zu 

agieren, anstatt ein neues Unternehmen von 

Grund auf neu zu gründen.

So entstand ein eingefrorener Status quo: 

selbst wenn die Belegschaft stark wächst 

und nationale Schwellenwerte für Aufsichts-

ratsmitbestimmung überschreitet, lösen sie 

keinen neuen Verhandlungsanspruch aus. 

Studien zeigen, dass in Deutschland ein 

Großteil der großen SEs mit mehr als 2.000 

Beschäftigten keine paritätische Mitbestim-

mung kennt, obwohl sie nach nationalem 

Recht dazu verpflichtet wären. 

So können Unternehmen dauerhaft natio-

nale Schwellenwerte für die Mitbestimmung 

im Aufsichts- bzw. Verwaltungsrat  ignorie-

ren, obwohl sie faktisch große Belegschaf-

ten haben. Auch die Gründung europäischer 

Betriebsräte könnte dauerhaft ausgefroren 

werden, sollte es zur Anwendung des Vor-

her-Nachher Prinzips bei Neugründung des 

Unternehmens kommen. Diese Erfahrungen 

aus der SE Richtlinie und aus der Anwen-

dung der Richtlinie zur grenzüberschreiten-

den Fusion, Abspaltung und Umwandlung 

Warum ein 28. Gesellschaftsrechtssystem die Mitbestimmung gefährdet
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Abb. 2: SE-Gründungen nach Typ (aggregiert) 
Vorrats-SEs sind die wichtigsten Instrumente zur Umgehung der Schutzmaßnahmen der SE-Richtlinie.
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sind unmittelbar relevant für das geplante 

28. Regime.

Digitale Gründung ja – aber 
nicht um jeden Preis

Die Voll-Digitalisierung von Gründungs-

prozessen ist grundsätzlich ein Fortschritt, 

insbesondere für junge Unternehmen ohne 

großen Verwaltungsapparat. Schon heute 

ermöglichen die Digitalisierungsrichtlinien 

die Online-Gründung in allen Mitgliedstaa-

ten. Entscheidend ist aber, dass digitale Ver-

fahren nicht mit einem Verzicht auf materielle 

Prüfungen verwechselt werden. Eine Eintra-

gung „über Nacht“ innerhalb von 24 Stun-

den lässt seriöse Identitäts-, Geldwäsche-, 

Insolvenz- und Sozialversicherungsprüfun-

gen faktisch nicht zu.  Statt ein völlig neues 

Register aufzubauen, könnte ein einheitli-

ches digitales „Front-End“ auf bestehende 

nationale Register aufsetzen (siehe beste-

hendes EU BRIS-System). So ließe sich der 

Wunsch nach einem „One-Stop-Shop“ mit 

effektiven Prüfungen verbinden – bei realis-

tischer Bearbeitungszeit und klarer Verant-

wortung der Mitgliedstaaten. Digitalisierung 

kann und soll Prozesse vereinfachen, darf 

aber nicht zum Einfallstor für Deregulierung 

werden.

Wechselwirkungen mit Steuer- und 
Sozialversicherungssystemen

Gesellschaftsrecht ist eng mit Steuer- und 

Sozialrecht verflochten. Wenn eine neue 

Rechtsform es erleichtert, Gewinne und 

Wertschöpfung in Niedrigsteuerländer zu 

verlagern, während Beschäftigte in Hoch-

kostenländern arbeiten, verschärft dies die 

ohnehin bestehende Schieflage in den öf-

fentlichen Haushalten. Eine faire Innovati-

onspolitik muss daher sicherstellen, dass 

auch innovative Unternehmen angemes-

sen zur Finanzierung des Gemeinwesens 

beitragen. Das betrifft Mindestbesteuerung 

von Gewinnen, wirksame Regeln gegen Ge-

winnverlagerung, aber auch die Sicherung 

der Bemessungsgrundlagen von Sozialver-

sicherungen, wenn immer größere Einkom-

mensbestandteile in Aktienoptionen ausge-

lagert werden.

Fünf Prüfsteine für ein faires 
Innovationsregime

Wir schlagen fünf zentrale Prüfsteine 
vor, an denen jede neue EU-Rechtsform 
gemessen werden sollte:

1 �Präzise, durchsetzbare Zugangskriterien 

für „innovative“ Unternehmen, inklusive 

klarer Grenzen und Rückkehr in das allge-

meine Recht, sobald diese überschritten 

werden.

2 �Starke Anti-Missbrauchsregeln gegen 

Briefkastenfirmen, künstliche Sitzverlage-

rungen und Regime-Shopping, gekoppelt 

an den tatsächlichen Ort der wirtschaftli-

chen Tätigkeit.

3 �Dynamische Sicherung von Informations-, 

Konsultations- und Mitbestimmungs-

rechten, etwa über einen horizontalen 

EU-Rahmen, der auch Start-ups und 

Scale-ups umfasst und Nachverhandlun-

gen bei Wachstum vorsieht.

4 �Klare Schutzmechanismen für Tarifauto-

nomie und Kollektivverträge, damit neue 

Vergütungsinstrumente wie ESOPs nicht 

zur Aushöhlung von Löhnen und Kollek-

tivstandards führen.

5 �Ein digitales, aber sorgfältiges Registrie-

rungsverfahren, das auf bestehenden na-

tionalen Registern aufbaut, angemessene 

Prüfzeiten vorsieht und für Transparenz 

über Eigentums- und Konzernstrukturen 

sorgt.

Warum ein 28. Gesellschaftsrechtssystem die Mitbestimmung gefährdet

Eine einheitli-
che Rechtsform 

löst die Prob-
leme nicht, und 

schafft viele 
neue Probleme. 



Seite 26 | infobrief eu & international 4|2025

Schlussfolgerung

Innovation und Beschäftigtenrechte sind 

kein Widerspruch. Ein modernes Unterneh-

mensrecht kann Start-ups und Scale-ups 

erleichtern, ohne Mitbestimmung, Steuerge-

rechtigkeit und Sozialschutz zu opfern. Vo-

raussetzung ist, dass bekannte Schwach-

stellen – etwa die Ausnutzung von leeren 

Gesellschaftshüllen, die Umgehung von 

Beteiligungsrechten und die Verlagerung 

von Risiken auf Beschäftigte – konsequent 

geschlossen werden.

Ein 28. Regime, das als „Abkürzung“ an 

nationalen Schutzstandards vorbeiführt, 

würde dagegen Misstrauen in die europäi-

sche Gesetzgebung schüren und die soziale 

Akzeptanz des Binnenmarkts untergraben. 

Die kommende Debatte wird deshalb zum 

Test, ob die EU aus den Erfahrungen mit 

SPE, SUP und SE gelernt hat – und ob sie 

bereit ist, Innovation mit einem starken sozi-

alen Fundament zu verbinden.

Marcus Meyer-Erdmann, ETUI
mmeyer@etui.org 

Aline Hoffmann, ETUI
ahoffmann@etui.org 
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EDITORIAL 

Es hat sich wieder einiges getan. Neben einer überraschenden Einigung 

der Verhandlungsparteien beim Mercosur-Abkommen wird der internati-

onale Handel derzeit durch die ersten Ankündigungen von Donald Trump 

zu einem zentralen Thema in der Berichterstattung. Lisa Mittendrein gibt 

einen ersten Überblick über die Umbaupläne des (wieder) US-Präsidenten. 

Monika Feigl-Heihs skizziert das Mercosur-Abkommen und gibt eine Ein-

schätzung zu dessen Risiken und Nebenwirkungen ab. 

Frank Ey zeigt auf, dass die aktuelle Kommission unter neuerlicher Leitung 

von Von der Leyen nicht mit der letzten Kommissionsperiode verwech-

selt werden sollte – und mahnt zu einer europäischen Politik, die auch 

Arbeitnehmer:innen einbezieht. Julia Wegerer kritisiert, dass im Europä-

ischen Semester ein zu enger Blickwinkel auf die Wettbewerbsfähigkeit 

gelegt wird, der riskiert, Beschäftige einmal mehr außen vor zu lassen. Fe-

lix Mayr rückt einige der wesentlichen Erkenntnisse einer aktuellen Studie 

zu Audits und Zertifizierungen im Bereich nachhaltiger Lieferketten in den 

Blickpunkt. Bastian Henriquez Blauth stellt ein aktuelles Buch vor, in dem 

Etienne Schneider die deutsche Industrie- und Europapolitik genauer un-

ter die Lupe nimmt. Schließlich bespricht Felix Mayr ein Buch der Migra-

tionsforscherin Judith Kohlenberger zur aktuellen EU-Grenzpolitik – und 

was das mit dem aktuellen Rechtsruck zu tun hat.

Wir wünschen eine wie immer informative und spannende Lektüre!

Die Redaktion 
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